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Wegweiser zum Hausarztmodell CASAMED

(Massgebend ist jedenfalls die Ergänzenden Bedingungen (EB) für das Hausarztsystem CASAMED, AVB KVG Ausgabe 2024)

Klare Vorteile für alle Beteiligten!

•	� Ihr Hausarzt ist umfassend über Ihren Gesundheitszustand informiert. Dadurch erhalten Sie eine  
optimale medizinische Betreuung.

•	� Der von Ihnen gewählte Hausarzt ist im Falle gesundheitlicher Probleme immer Ihr erster Ansprechpartner.  
Durch die gemeinsame Koordination Ihrer Behandlung werden Qualität und Effizienz der Leistungen gesteigert. 

•	� Mit der Wahl von CASAMED tragen Sie zusammen mit Ihrem Hausarzt dazu bei, die Kosten im  
Gesundheitswesen einzudämmen.

•	� Je nach Wohnsitz und gewählter Franchise profitieren Sie von einer Prämienermässigung von 8%–12%  
gegenüber der ordentlichen Krankenpflege-Versicherung.

•	� Unter Vorbehalt der eingeschränkten Arztwahl garantiert CASAMED sämtliche Pflichtleistungen  
(ambulant und stationär) der obligatorischen Krankenpflege-Versicherung nach KVG.

Bitte beachten Sie folgende Punkte (Mitwirkungspflichten)

•	� Die Liste der mitwirkenden Hausärzte können Sie direkt auf unserer Webseite (Versicherungen –  
Grundversicherung – Hausarztmodell CASAMED) einsehen. 

•	� Sie konsultieren bei medizinischen Behandlungen immer zuerst Ihren Hausarzt. Ausnahmen: 
– notfallmässige Behandlungen (bitte informieren Sie danach umgehend Ihren Hausarzt) 
– frauenärztliche Untersuchungen 
– augenärztliche Untersuchungen 
– kinderärztliche Untersuchungen

•	� Operative Eingriffe (inkl. Frauenarzt, Augenarzt und Kinderarzt) bedürfen vorgängig der Einwilligung  
durch Ihren Hausarzt.

•	� Wenn Ihr Hausarzt feststellt, dass Sie von einem Spezialarzt oder im Spital behandelt werden müssen,  
ist eine entsprechende Zuweisung durch Ihren Hausarzt erforderlich. 

•	� Ambulante oder stationäre Behandlungen, welche ohne die erforderliche Zuweisung oder Genehmigung  
durch den Hausarzt beansprucht wurden, gehen zu Ihren Lasten (Art. 41 Abs. 4 KVG). 

•	� Die Belastung der Kostenbeteiligung (Franchise und Selbstbehalt) erfolgt gemäss KVG.

Abschluss, Änderung und Kündigung von CASAMED

•	�� Der Beitritt oder der Wechsel von der herkömmlichen Versicherungsform mit der tiefsten Franchisenstufe oder  
auch mit einer Wahlfranchise zu CASAMED ist jederzeit auf den 1. des dem Antrag folgenden Monates möglich.  
Versicherte mit einer anderen besonderen Versicherungsform können diesen Wechsel hingegen jeweils nur auf  
Beginn eines Kalenderjahres vornehmen.

•	� Der Antragsteller muss vor einem Beitritt zu CASAMED oder bei einem Hausarztwechsel vorgängig  
Rücksprache mit dem gewählten bzw. mit dem neuen Hausarzt nehmen und dessen Einverständnis einholen  
(Art. I3 Abs. 2 Ergänzende Bedingungen (EB) für das Hausarzt-System CASAMED, AVB KVG Ausgabe 2024).

•	� Ein Arztwechsel kann monatlich auf den 1. des Folgemonats erfolgen, sofern die versicherte Person ihren bisherigen  
Hausarzt und Aquilana 14 Tage vor dem Hausarztwechsel informiert (Ausnahmen ohne Einhaltung der Mitteilungsfrist: 
Wohnsitzwechsel, Zerwürfnis mit dem gewählten Hausarzt, Verlegung der Hausarztpraxis oder Ausscheiden des  
Hausarztes aus CASAMED).

•	� Ein Wechsel von CASAMED in die ordentliche Krankenpflege-Versicherung oder in die digitale Grundversicherung  
SMARTMED ist mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist und jeweils nur auf Beginn eines Kalenderjahres möglich (Aus
nahmen siehe Art. I5 Abs. 2 Ergänzende Bedingungen (EB) für das Hausarzt-System CASAMED, AVB KVG Ausgabe 2024).

•	� Kündigung von CASAMED bei Austritt aus der Aquilana aufgrund eines Versichererwechsels: Die Kündigung richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen über die obligatorische Krankenpflege-Versicherung KVG (siehe auch Art. B5 AVB 
KVG Ausgabe 2024).
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